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1 Grundlagen 
1.1 Rechtsgrundlagen 
Der vorliegende Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der folgenden Gesetze und 
Verordnungen erstellt: 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) 
geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) geändert worden ist 

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist  

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) 
vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 
(GVBl.I/21, [Nr. 5])  

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) der Länder Berlin und 
Brandenburg, Bekanntmachung im Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und 
Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die 
Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
(LEP HR) vom 13.05.2019 (GVBI. II - 2019, Nr. 35) 

1.2 Kartengrundlage 
Als Kartengrundlage für die Erstellung des Bebauungsplans dient der amtliche Lageplan 
(Stand: 19.07.2017) vom Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) Dipl.-Ing. 
Thomas Jacubeit, Freimuthstraße 40, 14612 Falkensee. Dieser Lageplan ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der 
neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.  

Sofern bei Baumaßnahmen Festpunkte oder Grenzmarkierungen beschädigt oder zerstört 
werden könnten, ist dies unverzüglich dem Kataster- und Vermessungsamt mitzuteilen. 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/-QqOR4jHo68/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbravors.brandenburg.de%2Fbr2%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F76%2FGVBl_I_03_2013.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/Pw6rgR7hRxs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbravors.brandenburg.de%2Fbr2%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F76%2FGVBl_I_21_2013.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/pQo50bJ1KrY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbravors.brandenburg.de%2Fbr2%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F76%2FGVBl_I_28_2020.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/o9dOhAv9mlI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbravors.brandenburg.de%2Fbr2%2Fsixcms%2Fmedia.php%2F76%2FGVBl_I_05_2021.pdf
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1.3 Veranlassung, Ziel und Planverfahren 
1.3.1 Plananlass- und erfordernis sowie Ziel des Bebauungsplans 

Anlass 

Es ist die Absicht eines Vorhabenträgers eine Fläche, am südwestlichen Siedlungsrand 
des Ortsteils Börnicke, als gewerblichen Standort zu entwickeln.  

Erfordernis 

Der Standort des Bebauungsplans befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bereits im 
Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen ausgewiesenen Flächen (westlich und 
südlich des Planbereiches). Westlich des Plangebiets befindet sich der Geltungsbereich 
des rechtskräftigen Bebauungsplans „Gewerbegebiet am Mühlenweg“. Der vorliegende 
Planbereich schließt zudem an vorhandenes Siedlungsgefüge an. Der Standort ist daher 
zur Bündelung von Gewerbeflächen und verkehrssparenden Strukturen sinnvoll. 
Das Gebiet liegt jedoch planungsrechtlich derzeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 
Das Vorhaben ist somit nicht genehmigungsfähig. Um eine gewerbliche Nutzung 
planungsrechtlich zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans 
erforderlich. 

Ziel des Bebauungsplanes 

Mit dem Bebauungsplan soll eine Festsetzung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
erfolgen.  

1.3.2 Planverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im sogenannten 2-stufigen Normalverfahren 
nach §§ 2 ff, 10 BauGB. Gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach 
Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden 
kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Gem. § 
2 a BauGB bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung. 

Bisherige Verfahrensschritte 

• Aufstellungsbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen am 
10.10.2016 

• Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf im Amtsblatt für die Stadt Nauen (Jahrgang 
23, Nr. 5) vom 01.11.2016 

• Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB mit Schreiben vom 07.11.2016 bis 08.12.2016 

•  Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 14.11.2016 bis 
einschließlich 15.12.2016 
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• Beschluss über den Entwurf und der Offenlage in der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Nauen am 04.12.2017 

• Bekanntmachung des Entwurfs- und Offenlagebeschlusses im Amtsblatt der Stadt 
Nauen am 18.12.2017 (Jahrgang 24, Nr. 6) 

• Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB mit Schreiben vom 21.12.2017 bis 05.02.2018 

• Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.01.2018 bis 
einschließlich 05.02.2018 

1.4  Einfügung in übergeordnete Planungen 
Bauleitpläne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Für Planungen und 
Maßnahmen der Stadt Nauen ergeben sich die Ziele der Raumordnung aus dem 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und dem Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR). Zu berücksichtigen ist ebenso der 
Flächennutzungsplan der Stadt Nauen und Ortsteile. Der Regionalplan Havelland-
Fläming 3.0 befindet sich derzeit in der Aufstellung und ist noch nicht rechtskräftig. 

1.4.1 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 
und Landesentwicklungsprogramm 2007 

Die dargelegte Planungsabsicht ließ zum Planungsstand Vorentwurf des Bebauungsplans 
(Oktober 2016) keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen 
(23.11.2016; Gesch.-Z.: GL 5.5-1450/2016). 

Zur gleichen Beurteilung kommt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-
Brandenburg1 zum Entwurf des Bebauungsplans (August 2017). 

Die Beurteilung erfolgte zum Vorentwurf und Entwurf des Bebauungsplan gemäß damals 
gültigem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Dieser wurde vom 
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion abgelöst. Der LEP HR enthält keine 
flächenbezogenen Festsetzungen für den Geltungsbereich (siehe folgende Abbildung). 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem LEP HR mit Eintragung der ungefähren Lage des 

Geltungsbereiches (rot) 

 
1 Schreiben vom 30.01.2018; Gesch.-Z.: GL 5.5-1450/2016 
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Ziel 5.2 LEP HR 

Da das Plangebiet Anschluss zum bestehenden Siedlungsgebiet besitzt, dessen Flächen 
bereits gewerblich und/oder wohnlich genutzt werden, besteht kein Konflikt zu Ziel 
5.2 LEP HR. Nach dieser landesplanerischen Zielsetzung sind neue Siedlungsflächen an 
vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen.  

Grundsätze 5.1 Abs. 1 und 2 LEP HR und Grundsatz aus § 6 Abs. 1 LEPro 2007 

Die Grundsätze zum Freiraumerhalt und Minimierung der Freirauminanspruchnahme bei 
der Entwicklung neuer Siedlungsflächen gemäß 5.1 Abs. 1 und 2 LEP HR sowie der 
Grundsatz aus § 6 Abs. 1 LEPro 2007 zur Sicherung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, 
Pflanzen- und Tierwelt sowie Vermeidung der Freirauminanspruchnahme in ihrer 
Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken, werden 
berücksichtigt. Der bestehende Freiraum bleibt zu großen Teilen erhalten. Innerhalb des 
Plangebiets werden größere zusammenhängende Grünflächen geschaffen (Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen), um 
Freirauminanspruchnahme zu minimieren und den Eingriff in das Schutzgut Boden 
auszugleichen. Zudem wird ein Teil des im Plangebiet befindlichen Gehölzbestandes als 
Erhaltungsfläche (Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern) festgesetzt. Anpflanzflächen und Erhaltungsflächen gewährleisten 
ein Mindestmaß an siedlungsnahen Grünflächen. 

Ziel 3.6 LEP HR und Grundsatz aus § 3 Abs. 1 LEPro 2007 

Gemäß Ziel 3.6 LEP HR ist die Stadt Nauen Mittelzentrum und übernimmt gemäß Abs. 3 
des Ziels 3.6 LEP HR mit den als Mittelzentren in Funktionsteilung festgelegten 
Gemeinden Versorgungsfunktionen für den gemeinsamen Verflechtungsbereich. Gemäß 
Abs. 4 des vorgenannten Ziels ist die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit 
regionaler Bedeutung räumlich zu konzentrieren. Gleiches legt der § 3 Abs. 1 LEPro 2007 
fest. 

Das Ziel des LEP HR und der Grundsatz des LEPro 2007 werden mit Festsetzung eines 
Gewerbegebietes am vorliegenden Standort, angrenzend an bereits bestehende 
gewerblich genutzte Flächen, erfüllt. Im weiteren Umfeld befinden sich westlich und weiter 
südlich gewerblich genutzte Standorte (u. a. das DHL Frachtzentrum Börnicke Berlin-Nord 
und das Plangebiet des rechtskräftigen Bebauungsplans „Gewerbegebiet am 
Mühlenweg“).  

Grundsatz 5.1 LEP HR 

Die Planungsabsicht steht im Einklang mit dem Grundsatz 5.1 LEP HR nach dem die 
Siedlungsentwicklung vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter 
Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter 
Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen soll. Die Funktionen Wohnen, 
Arbeiten, Versorgung und Erholung sollen einander räumlich zugeordnet und 
ausgewogen entwickelt werden. 

Diesem Grundsatz wird durch die Festsetzung des siedlungs- und infrastrukturell gut an 
bestehende gewerblich genutzte Flächen angebundenen Gebiets als Gewerbegebiet, mit 
dem Ziel der Sicherung bestehender gewerblich genutzter Bebauung sowie Erweiterung 
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der gewerblichen Nutzung, am südwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Börnicke 
Rechnung getragen.  

1.4.2 Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 
(RegBkPIG) vom 08. Februar 2012 (GVBI. 1 Nr. 13), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Juni 2021 (GVBI. 1 Nr. 19), Trägerin der Regionalplanung in der Region Havelland-
Fläming. Ihr obliegt die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergänzung des 
Regionalplans als übergeordnete und zusammenfassende Landesplanung im Gebiet der 
Region. 

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27. Juni 2019 die Aufstellung des 
Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im 
Amtsblatt für Brandenburg Nummer 28 vom 24. Juli 2019 bekannt gemacht. 

In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde 
der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05. Oktober 2021 bestehend 
aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Die 
Regionalversammlung hat zudem beschlossen, für den Entwurf des Regionalplans das 
Beteiligungsverfahren sowie die öffentliche Auslegung der Unterlagen nach § 9 Absatz 2 
ROG in Verbindung mit § 2 Absatz 3 RegBkPIG durch- zuführen. In diesem Verfahren 
bestand bis zum 09. Juni 2022 die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. In 
Aufstellung befindliche Ziele und Grundsätze der Regionalplanung sind nach § 4 Abs. 1 
ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 17. November 2022 den Beschluss 
gefasst, einen sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung" aufzustellen. Die 
Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung wird vom Entwurf des 
Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 abgetrennt und im sachlichen Teilregionalplan 
vorgenommen. Der Aufstellungsbeschluss für diesen sachlichen Teilregionalplan wurde 
im Amtsblatt für Brandenburg Nummer 48 vom 07. Dezember 2022 bekannt gemacht. Das 
Aufstellungsverfahren zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 wird mit den übrigen 
Festlegungen fortgeführt. 

Die Satzung über den Sachlichen Teilregionalplan Havelland-Fläming „Grundfunktionale 
Schwerpunkte" wurde mit Bescheid vom 23. November 2020 von der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg genehmigt. Mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 trat der 
sachliche Teilregionalplan in Kraft. Die Stadt Nauen ist Mittelzentrum und daher nicht vom 
vorgenannten Teilregionalplan betroffen. 

Die Festlegungskarte des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 enthält keine 
Festlegungen (siehe folgende Abbildung). 
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Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan havelland-Fläming 3.0 mit Darstellung der 

ungefähren Lage des Geltungsbereiches (rot) 

Regionalplanerische Belange stehen der Planung nicht entgegen. 

1.4.3 Flächennutzungsplan der Stadt Nauen und Ortsteile 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Nauen und Ortsteile ist die 
Fläche als Grünfläche dargestellt. Da sich der Bebauungsplan daher nur zum Teil aus 
dem Flächennutzungsplan entwickeln lässt, ist die FNP-Änderung im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB notwendig. Der Bereich soll in diesem Zuge in eine gewerbliche 
Baufläche geändert werden. 

1.5  Beschreibung des Plangebietes 
1.5.1  Allgemeine Lage, gegenwärtige Nutzung 

Das ca. 48.376 m² große Plangebiet liegt am südwestlichen Rand des Siedlungsgebiets 
des Nauener Ortsteils Börnicke. Der Ortsteil ist in diesem Bereich bereits gewerblich 
vorgeprägt (südwestlich und weiter südlich). Im Süden des Plangebiets befindet sich eine 
ca. 1 ha große ungenutzte Fläche mit ruderalem Gras- und Staudenaufwuchs. Zudem 
wird der südlichste Bereich des Plangebiets zurzeit als Pferdeweide und Reitplatz genutzt. 
Im Norden befinden sich zwei Lagerhallen zur Unterbringung von Verkaufsständen der 
Karls Markt OHG. Diese werden abgerissen. In diesem Bereich befindet sich zudem eine 
Aufschüttung, vermutlich aus Schotter und Bauschutt. Die Aufschüttung ist mit Robinien 
bewachsen. Auf dem sehr lückenreichen Aufschüttungsmaterial wachsen Brombeeren 
und andere Gebüsche.  

Das Plangebiet ist wie folgt abgegrenzt: 

- Südlich an das Plagebiet grenzt der öffentlich gewidmete Mühlenweg (Flurstück 
11/3, Flur 7, Gemarkung Börnicke), der in östliche Richtung, in etwa 75 m 
Entfernung zum Plangebiet, an die Bundesstraße 273 (B 273) anschließt. Die B 
273 dient der verkehrlichen Anbindung an die Autobahn 10 (östlich) und der 
Autobahn 24 (nördlich).  

- Östlich angrenzend an den Geltungsbereich schließen wohnlich genutzte 
Flurstücke an (Flurstücke 2/2, 3/1, 130, 128, 5, 7/2, 8/2 und 9/3, Flur 7, Gemarkung 
Börnicke). 

- Nördlich grenzen gemischte Bauflächen an (Flurstück 60 tlw., 59, 58, 57, 56 und 
55 tlw., Flur 7, Gemarkung Börnicke). 

- Westlich grenzt der Geltungsbereich des rechtswirksamen Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet am Mühlenweg“ an (Flurstück 12, Flur 7, Gemarkung Börnicke). 
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1.5.2  Altlastensituation und Bodenschutz 

Im Altlastenkataster ist das Plangebiet derzeit als Verdachtsfläche unter der 
Registriernummer 0334633201 erfasst. Der Altlastenverdacht besteht insbesondere 
wegen der früheren Nutzung als Stallkomplex durch die damalige LPG. Außerdem wurden 
dort in der Vergangenheit immer wieder große Mengen Kohle, Bauschutt und Abfälle 
gelagert. Durch die intensive Nutzung ist nicht auszuschließen, dass Boden- und 
Grundwasserverunreinigungen angetroffen werden. 2 

Gemäß § 9 (5) Nr. 3 BauGB sind Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, im Bebauungsplan entsprechend zu 
kennzeichnen. 

⇒ Das Plangebiet wird in Planzeichnung Teil A als für bauliche Nutzungen 
vorgesehenen Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen 
belastet ist, gekennzeichnet und unter Hinweise auf der Planzeichnung die 
Registriernummer sowie die unter dieser Nummer angegebene Nutzung 
angegeben und folgendes aufgeführt: 

Die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Havelland 
ist wegen der Einschränkungen bei der Verwertung der anthropogenen 
Auffüllungsschicht im Plangebiet in den nachfolgenden Bauanzeige- bzw. 
Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen, damit entsprechende 
Entsorgungsmöglichkeiten abgestimmt und ggf. Auflagen gegenüber den 
Bauherren im Einzelfall erteilt werden können. 
Der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Havelland sind dabei Angaben bzgl. Umfang, zur Beschaffenheit und zum 
vorgesehenen Verbleib der auch im Plangebiet vorhandenen 
Bauschuttablagerungen sowie des Abrissmaterials durch den Vorhabenträger 
vorzulegen.  

Im vorliegenden überarbeiteten Entwurf wird die Baufläche des Gewerbegebietes auf den 
südlichen Plangebietsbereich sowie auf einen schmalen Streifen an der westlichen 
Plangebietsgrenze beschränkt. Im Entwurf des Bebauungsplans (August 2017) waren 
noch im gesamten Plangebiet verteilt Bauflächen festgesetzt. Im nördlichen Bereich sowie 
entlang der östlichen Plangebietsgrenze werden im vorliegenden überarbeiteten Entwurf 
vergrößerte Anpflanzflächen und im nördlichen Plangebietsbereich eine Fläche zum 
Erhalt des Gehölzbestandes festgesetzt. In diesen Bereichen ist somit eine Bebauung, 
die einen Eingriff in den Boden darstellt, ausgeschlossen. Lediglich für Anpflanzungen ist 
ein Eingriff in den Boden zum Setzen der Pflanzen notwendig.  

1.5.3  Kampfmittelbelastung 

Seitens des Zentraldienstes der Polizei – Kampfmittelbeseitigungsdienst (23.11.2016, 
Reg./ RPL-Nr. 201642080000) wurden zum Vorentwurf des Bebauungsplans (Oktober 
2016) keine grundsätzlichen Einwände gegen die Planung hervorgebracht. 

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung 
beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige 

 
2 Schreiben vom 06.12.2016, Landkreis Havelland, Untere Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde, Az.: 63.3-03235-16 
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Behörde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeiseitigungsdienst erarbeiteten 
Kampfmittelverdachtsfläche. 

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 
23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil 
II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten ist, entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage 
zu verändern. Die neuen Grundstückseigentümer sind verpflichtet, diese Fundstelle 
gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen 
Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. 

1.5.4  Bodendenkmalschutz 

Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich die kulturgeschichtlich bedeutende 
archäologische Fundstelle “Dorfkern des deutschen Mittelalters und der Neuzeit von 
Börnicke”, welche die Tatbestandsvoraussetzungen an ein Bodendenkmal im Sinne von 
§ 2 Abs 1 und Abs. 2, Satz 4 BbgDSchG erfüllt.3  

Das Bodendenkmal wurde unter der Nummer 51.033 in die Denkmalliste des Landes 
Brandenburg eingetragen (Ausdehnung des Bodendenkmals siehe folgende Abbildung). 

 
3 Schreiben vom 08.11.2016, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum Abteilung Bodendenkmalpflege/Archäologisches 
Landesmuseum, Dezernat Bodendenkmalpflege Gebietsbodendenkmalpflege Prignitz/Havelland, 
Zeichen: PRH-291,2016 
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Abbildung 3:  Ausdehnung des Bodendenkmals 51.033 

Da durch die geplanten Maßnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
Veränderungen und Teilzerstörungen an dem Bodendenkmal herbeigeführt werden, 
Bodendenkmale jedoch grundsätzlich zu schützen und zu erhalten sind (§§ 1 und 7 Abs. 
1 und 2 BbgDSchG), stehen dem Vorhaben Belange des Denkmalschutzes entgegen. 

Das o.g. Bodendenkmal ist nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. 

Veränderungen und Teilzerstörungen an Bodendenkmalen bedürfen gem. §§ 9, 19/ § 20 
Abs.1 einer denkmalrechtlichen Erlaubnis/ Baugenehmigung. Der Antrag auf Erteilung 
einer solchen Erlaubnis ist durch den Vorhabenträger gem. § 19 Abs. 1 BbgDSchG 
schriftlich mit den zur Beurteilung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen bei der 
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Havelland zu stellen. Im Falle eines 
Baugenehmigungsverfahrens ist der Antrag an die untere Bauaufsichtsbehörde zu 
richten. Die Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale wird einer Erlaubnis zur 
Veränderung bzw. Teilzerstörung des Bodendenkmales zustimmen, insofern 
sichergestellt ist, dass: 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 
Börnicke" 
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1. der Vorhabenträger im Hinblick auf § 7 Abs. 1 und 2 BbgDSchG die 
denkmalzerstörenden Erdarbeiten/Baumaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches 
Maß reduziert; 

2. der Vorhabenträger in den Bereichen, wo denkmalzerstörende Erdarbeiten bzw. 
Baumaßnahmen unumgänglich sind, die Durchführung von baubegleitenden bzw. 
bauvorbereitenden archäologischen Dokumentationen (Ausgrabungen) zu seinen 
Lasten gem. § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG gewährleistet. 

1.5.5 Baudenkmalschutz 

Die Baufläche des Entwurfs (August 2017) wird in dem vorliegenden überarbeiteten 
Entwurf verkleinert und beschränkt sich nun auf den südlichen Teil des Plangebiets sowie 
auf einen schmalen Streifen entlang der westlichen Plangebietsgrenze. Der nördliche Teil 
des Plangebiets (Ausgleichsfläche D) wird mit Baumpflanzungen versehen, die als 
Entwicklungskonzept eine Fläche mit parkähnlichem Charakter erzeugen und sich an den 
Vorwald (Erhaltungsfläche E) anschließen soll. Die Maßnahmenfläche D bleibt frei von 
anderweitigen und dem grundlegenden Zweck dieser Fläche widerstrebenden Nutzungen 
und dient einzig und allein der Kompensation vorhabenbedingt getätigter Eingriffe in Natur 
und Landschaft. Mit Festsetzung von Anpflanz- und Erhaltungsflächen wird der 
Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Nauen entsprochen (Darstellung als 
Grünflächen). Damit beträgt die Entfernung der Baufläche zum Vierseitengehöft 
(Mitteldorf 6, Börnicke) etwa 200m und die Entfernung zur Dorfkirche etwa 300 m, womit 
ein ausreichend großer Abstand gewährleistet ist, um keine negativen Auswirkungen auf 
das Ortsbild mit den Baudenkmalen auszuüben. Die derzeit noch im nördlichen Teil des 
Plangebiets befindlichen baulichen Anlagen werden zudem abgerissen. Eine mögliche 
künftige Bebauung rückt demnach weiter weg vom Hof, der Dorfkirche und den dort 
umliegenden Wohngebäuden. Wie bereits erläutert werden im nördlichen Bereich 
Bepflanzungen vorgesehen, so dass zusätzlich zum vergrößerten Abstand zwischen einer 
möglichen künftigen Bebauung und Baudenkmälern das Ort- und Landschaftsbild in 
diesem Bereich aufgewertet wird.  

Zur Höhenfestsetzung wurden bereits bestehende gewerblich genutzte Gebäude am 
Ende des Mühlenwegs herangezogen. Die festgesetzte Höhe überschreitet diese Höhe 
nicht. Da das Bauland zudem verkleinert wurde, ist die Ausnutzbarkeit des Plangebiets 
für die Errichtung baulicher Anlagen stark eingeschränkt worden, wodurch eine Höhe, die 
in künftigen Gebäuden mehrere Ebenen erlaubt, gerechtfertigt ist. Eine visuelle Simulation 
der Wahrnehmung der neuen Gewerbebauten von den Denkmalen aus, ist damit nicht 
erforderlich, da durch die erläuterten Anpassungen der Festsetzungen negative 
Auswirkungen auf das Ortsbild nicht in erheblichem Maße zu erwarten sind. 
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2  Städtebauliche Planung 
2.1  Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend der Zielstellung des Bebauungsplans wird das Plangebiet als 
Gewerbegebiet (GE) im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. Mit dieser Festsetzung dient 
das Plangebiet vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. 

Von den im § 8 Abs. 2 BauNVO aufgeführten Anlagen und Einrichtungen, die im 
Gewerbegebiet allgemein zulässig sind, sollen aus städtebaulichen Gründen Tankstellen 
ausgeschlossen werden. Sie widersprechen der angestrebten Bau- und Nutzungsstruktur 
im Gebiet. Es besteht zudem nicht das Begehren im Plangebiet eine Tankstelle zu 
errichten, da mit Tankstellen zusätzlicher Verkehr und damit verbundene 
Verkehrslärmimmissionen verursacht werden, die ausgeschlossen werden sollen. 

1.1 Im Gewerbegebiet (GE) ist die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannte 
zulässige Nutzung Tankstelle nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
Die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO aufgeführten Anlagen und Einrichtungen, für die der 
Verordnungsgeber einen Ausnahmevorbehalt festgeschrieben hat, sollen aus 
städtebaulichen Gründen nicht zulässig sein.  

Vergnügungsstätten stehen der angestrebten Entwicklung des Plangebiets entgegen. 
Derartige Einrichtungen sind in der näheren Umgebung bisher nicht vorhanden. Sie sind 
in der Stadt Nauen ausreichend vorhanden. Auch aufgrund des dadurch zu erwartenden 
erhöhten Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen Verkehrslärmimmissionen 
sind Vergnügungsstätten nicht gewünscht. Daher sollen Vergnügungsstätten nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans sein.  

Die allgemeine Zweckbestimmung des Plangebiets wird durch die Ausschlüsse nicht 
beeinträchtigt. 

1.2 Im Gewerbegebiet (GE) ist die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO genannte 
ausnahmsweise zulässige Nutzung Vergnügungsstätte nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
Eine Einschränkung des Gewerbegebiets erfolgt auch in Hinblick auf die Zulässigkeit von 
Einzelhandelsbetrieben. Die allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben in 
Gewerbegebieten soll zur Umsetzung des „Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt 
Nauen“ ausgeschlossen werden. Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Einzelhandel“ der 
Stadt Nauen wurden Festsetzungen auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts der 
Stadt Nauen getroffenen. Diese sollen auch im vorliegenden Bebauungsplan, der Flächen 
als Gewerbegebiet (GE) festsetzt, Gültigkeit erlangen. Daher werden die einschlägigen 
Festsetzungen aus dem Bebauungsplan „Einzelhandel“ für das Plangebiet übernommen. 

Die Festsetzungen dienen der Umsetzung von Ziel 5 des Einzelhandelskonzepts, nach 
dem Gewerbe- und Industrieflächen für Handwerk und produzierendes Gewerbe zu 
sichern sind. Einzelhandelsbetriebe sind in Gewerbegebieten gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO 
allgemein zulässig. Diese generelle Zulässigkeit nach BauNVO steht den städtebaulichen 
Zielstellungen der Stadt Nauen entgegen, nach denen Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten auf den zentralen Versorgungsbereich beschränkt und 
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Gewerbegebiete für Handwerksbetriebe und produzierende bzw. weiterverarbeitende 
Gewerbebetriebe gesichert werden sollen. 

Durch den B-Plan „Einzelhandel“ wird die regelmäßige Zulässigkeit von 
Einzelhandelsbetrieben in Gewerbegebieten ausgeschlossen, sofern das Gewerbegebiet 
im Einzelhandelskonzept nicht als ergänzender Einzelhandelsstandort ausgewiesen ist. 
Das Plangebiet ist nicht als ein solcher ergänzender Einzelhandelsstandort definiert, 
weshalb die Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen wird. Zusätzlich sprechen 
folgende Argumente für den vollständigen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben: Die 
Flächen liegen dezentral am Rande des Stadtgebiets, zusätzlicher Zielverkehr als Folge 
von Einzelhandelsnutzungen soll vermieden werden und bislang sind dort keine 
Ansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben vorhanden.  

Um die aus dem B-Plan „Einzelhandel“ übernommene Festsetzung zu präzisieren, wird 
folgende Formulierung als textliche Festsetzung getroffen: 

1.3 Im Gewerbegebiet (GE) sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 
Abweichung von dieser Bestimmung werden in der textlichen 
Festsetzungen 1.4 getroffen. 

 
Um negative Auswirkungen für die Versorgung der Bevölkerung sowie für die Entwicklung 
der Zentralen Versorgungsfunktion im Einzugsgebiet zu vermeiden, soll ein Direktverkauf 
von Produkten von im Gebiet gelegenen Gewerbebetrieben (einschließlich 
Handwerksbetreiben) auf einer Verkaufsfläche, die dem jeweiligen Betrieb deutlich 
untergeordnet ist, zulässig sein. Dieser sogenannte Annex-Handel soll in den Nauener 
Gewerbegebieten zulässig bleiben, da von ihnen keine städtebaulich relevanten Gefahren 
ausgehen. 

1.4 Im Gewerbegebiet (GE) sind an den Endverbraucher gerichtete 
Verkaufsstätten von sonstigen Gewerbebetrieben (einschließlich 
Handwerksbetrieben) ausnahmsweise zulässig, wenn  
• ein Direktverkauf von Produkten vorgesehen ist und dieser in 

seiner Verkaufsfläche dem jeweiligen Betrieb deutlich 
untergeordnet ist. 

 
Die Festsetzung ist eindeutig formuliert, um in den nachgeordneten 
Baugenehmigungsverfahren eine Richtlinie für die ausnahmsweise Zulässigkeit von an 
den Endverbraucher gerichteten Verkaufsstätten von sonstigen Gewerbebetrieben zu 
haben. 

2.2  Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird für das Plangebiet durch die Grundflächenzahl 
(GRZ) und die Höhe baulicher Anlagen durch die maximal zulässige Firsthöhe (FH) 
bestimmt. 

2.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Für das Gewerbegebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Damit wird 
die Obergrenze des § 17 BauNVO für Gewerbegebiete eingehalten. Bei der Ermittlung 
der Grundfläche sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO u. a. Garagen und Stellplätze 
mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mitzurechnen. Da mit 
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0,8 bereits das Höchstmaß einer GRZ für Gewerbegebiete festgesetzt ist, darf die 
zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch die Grundflächen der 
genannten Anlagen nicht weiter überschritten werden. Das bisher im Planverfahren 
festgesetzte Höchstmaß wird im vorliegenden überarbeiteten Entwurf beibehalten. Da die 
Baufläche im vorliegenden überarbeiteten Entwurf erheblich reduziert wurde, wird damit 
auch die Versiegelungsmöglichkeit eingeschränkt. Weitere Einschränkungen zur 
Bebaubarkeit sollen nicht erfolgen, um die Entwicklung eines Gewerbestandortes auch 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, zu deren Faktor auch die 
Versiegelungsmöglichkeiten zählen, nicht zu mindern. Erfahrungsgemäß bedürfen 
gewerbliche Anlagen zum Befahren, Abstellen, Lagern oder für den Betrieb 
entsprechende individuelle Betriebsabläufe, Flächen in größerem Umfang. 

2.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Als Höhenbegrenzung für bauliche Anlagen im Gewerbegebiet (GE) wird als Höchstmaß 
eine Firsthöhe (FH) von 11 m über einen im Plangebiet festgesetzten Höhenbezugspunkt 
festgesetzt.  

2.1 Die als Höchstmaß festgesetzte Firsthöhe bezieht sich auf den 
innerhalb des Baufeldes im Gewerbegebiet angegebenen 
Höhenbezugspunkt. 

 
2.3  Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Flächen werden in ihrer Größe und Lage so dimensioniert, dass sich 
Gewerbebetriebe innerhalb des Plangebiets flexibel entwickeln können. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die in der vorliegenden Planung 
dargestellten Baugrenzen festgesetzt und bilden mit dem ausgewiesenen Baufeld den 
Rahmen, in dem die Errichtung von Hauptanlagen zulässig ist. Bei der Planung baulicher 
Anlagen sind die Abstandsflächen und Grenzabstände gemäß der Brandenburgischen 
Bauordnung (BbgBO) einzuhalten.  

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan soll im Gewerbegebiet die Möglichkeit 
bestehen bleiben ggf. die nördlich des Plangebiets gelegenen Flurstücke außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans, zu erreichen. Entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze zieht sich im nordwestlichen Bereich ein 6 m breiter 
Gewerbegebietsstreifen. Die westliche Baugrenze ist mit einem Abstand von 10 m zur 
westlichen Plangebietsgrenze festgesetzt. Damit soll zumindest ausgeschlossen werden, 
dass Hauptanlagen diesen Bereich verbauen. Die an den Grünflächen festgesetzten 
Baugrenzen sind mit Abstand festgesetzt worden (3 m), um die Entwicklung der 
Anpflanzflächen nicht zu gefährden. Die südliche Baugrenze wurde mit einem Abstand 
von 15 m festgesetzt, um eine abschirmende Wirkung zu erzielen. So ist das Plangebiet 
südlich der B 273 kommend vermindert einsehbar. 

2.4  Immissionsschutz 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB haben die Städte und Gemeinden bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne einen Beitrag zur menschenwürdigen Umwelt zu leisten. Dabei sind u. a. die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und die 
Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Auch das Bundes-
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Immissionsschutzgesetz (BImSchG) enthält entsprechende Anforderungen. Nach 
§ 50 BImSchG sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Gebiete so weit 
wie möglich vermieden werden. Schädliche Umwelteinwirkungen können nach § 3 Abs. 1 
und 2 BImSchG auch Schallimmissionen sein.  

In der folgenden Tabelle sind die Orientierungs- und Richtwerte für gewerblich erzeugte 
Geräusche aufgeführt: 

Baugebiet 
DIN 18005 Gemäß 6.1 der TA Lärm 

Orientierungswert in dB(A) Richtwert in dB(A) 
Tags Nachts Tags Nachts 

Gewerbegebiet 65 50 65 50 

Zur Prüfung der Vereinbarkeit der Planungsabsichten mit den Belangen des 
Immissionsschutzes sind zunächst die Immissionsvorbelastungen und im Weiteren die 
durch die Planung zu erwartenden Zusatzimmissionen zu ermitteln. 

IMMISSIONSVORBELASTUNGEN 
Verkehrswegeimmissionen und sonstige Immissionen sind von folgenden Emittenten zu 
betrachten: 

• Südlich grenzt die öffentlich gewidmete Verkehrsfläche „Mühlenweg“ an das 
Plangebiet. Der Weg dient als Zufahrt zu den bereits bestehenden gewerblichen 
Nutzungen westlich des Plangebiets und zu den umgebenden 
Landwirtschaftsflächen. 
Der geringe Verkehrslärm auf dem Mühlenweg hat keine Auswirkungen auf das 
Plangebiet. 

• Die B 273 verläuft östlich in etwa 75 m Entfernung zum Plangebiet. Innerhalb des 
Plangebietes sind keine einem Gewerbegebiet entsprechenden schutzbedürftigen 
Nutzungen zum dauerhaften Aufenthalt zulässig. 
Der Verkehrslärm der B 273 hat keine Auswirkungen auf das Plangebiet. 

ZUSATZIMMISSIONEN 
Durch die Planung sind die im Gewerbegebiet zulässigen Immissionen zu erwarten. Es ist 
mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf der Zufahrtsstraße „Mühlenweg“ zu 
rechnen. 

Schutzbedürftige Anlagen und Einrichtungen befinden sich im Umfeld des Plangebietes 
im Norden und Osten, da diese Bereiche im Flächennutzungsplan der Stadt Nauen und 
Ortsteile als gemischte Bauflächen dargestellt sind. In diesen Bauflächen ist Wohnen 
zulässig und damit besteht ein Schutzanspruch. Der Schutzanspruch ist jedoch in diesen 
Bereichen geringer als in reinen oder allgemeinen Wohngebieten.  

Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung (Projektnummer 17-022-20V1, Stand 
13.03.2023, KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin): 

Westlich vom Plangebiet befindet sich der Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Am Mühlenweg“. 

Nördlich wird das Plangebiet durch eine Grünfläche begrenzt und in ca. 100 m befindet 
sich Wohnbebauung entlang der Straße „Mitteldorf“.  
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Östlich befindet sich in 30 bis 40 m Entfernung zum Plangebiet/ Wohnbebauung, 
welche hauptsächlich aus 1 bis 2-stöckigen Einfamilienhäusern besteht. Laut 
Flächennutzungsplan der Stadt Nauen und Ortsteile liegen die Wohnhäuser in einer 
gemischten Baufläche. 

Südlich wird das Plangebiet durch die öffentliche Verkehrsfläche „Mühlenweg“ und sich 
anschließende Grünflächen begrenzt. 

Der Mühlenweg dient als Haupterschließungsstraße für das künftige Gewerbegebiet. 
Dieser mündet in die Nauener Chaussee (B 273). 

Eine Teilfläche des nördlichen Plangebietes wird momentan durch die Karls Markt 
OHG zur Unterbringung und Instandsetzung von Verkaufsständen genutzt. Im 
südöstlichen Plangebiet wird eine Teilfläche zurzeit als Pferdeweide und Reitplatz 
genutzt. 

Die schalltechnische Untersuchung (KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin; Stand: 
09.08.2017) zum Entwurf des Bebauungsplans (August 2017), deren wesentliches Ziel es 
war die schalltechnische Gesamtsituation zu erfassen und diese nach geltenden 
Regelwerken zu beurteilen, wurde zum vorliegenden überarbeiteten Entwurf angepasst. 
Dies war aufgrund des reduzierten Baulandes sowie der Stellungnahmen des 
Landesamtes für Umwelt Brandenburg vom 02.02.2018 (Gesch-Z: LfU_TÖB-
3700/616+46#31743/2018) und des Landkreises Havelland vom 01.02.2018 (Az.: 63.3-
04050-17) notwendig. Es handelt sich nicht um einen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, sondern um einen Angebotsbebauungsplan, in dem keine konkrete 
Nutzung festgesetzt, sondern wenige Nutzungen ausgeschlossen sind und daher nicht 
nur die Emissionen eines konkret benannten Nutzers für die schalltechnische 
Untersuchung herangezogen werden kann. Zu berücksichtigen ist auch, dass im 
Gewerbegebiet keine innere Erschließung festgesetzt ist, so dass auch nicht von einer 
Lärmquelle in Bezug auf Verkehr an einem bestimmten Standort im Plangebiet 
ausgegangen werden kann. Es wurde daher eine Emissionskontingentierung 
vorgenommen. 

Die schalltechnische Untersuchung (Projektnummer 17-022-20V1, Stand 13.03.2023, 
KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin) schlägt folgende textliche Festsetzungen vor, die in 
den vorliegenden überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans übernommen werden: 

3.1 Im B-Plangebiet sind auf den Teilflächen TF 1 bis TF 2 nur Betriebe und 
Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen soweit begrenzt sind, dass die 
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach 
DIN 45691: 2006-12 weder tags (6:00-22:00 Uhr) noch nachts (22:00-6:00 
Uhr) überschritten werden: 

Teilfläche L(EK), T in 
dB(A)/m² 

L(EK), N in 
dB(A)/m² 

TF 1 74 59 

TF 2 70 55 
Emissionskontingente für die einzelnen Teilflächen 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. 
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3.2. Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhöhen sich 
die Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente. 

Richtungsse
ktor 

Sektor in [°] Zusatzkontingent 

Anfang Ende 
EK, zus, 
Tag in 

dB 

EK, zus, 
Nacht in 

dB 

A 247,0 51,2 4 4 

B 51,2 132,0 0 0 

C 132,0 347,0 10 10 
Zusatzkontingente in dB für die Richtungssektoren 

In der Planzeichnung sind laut schalltechnischer Untersuchung (13.03.2023) die 
Grenzen der emittierenden Teilflächen zu kennzeichnen. Dies und die Angabe der 
Richtungssektoren ist in der Planzeichnung Teil A erfolgt. 

Weitere inhaltliche Auszüge aus der vorgenannten schalltechnischen Untersuchung 
(13.03.2023): 

Da es in frühen Planungsphasen häufig nicht vollständig möglich ist, 
geräuschverursachende Quellen, die später auf der Gewerbefläche betrieben werden, 
hinsichtlich Anzahl, Standort und Geräuschcharakteristika zu benennen, können in 
erster Linie nur vorsorgliche Begrenzungen der Geräuschemissionen vorgenommen 
werden. 

Als Hilfsmittel für derartige Planungsaufgaben wurde die DIN 45691 
„Geräuschkontingentierung“ entwickelt. Unter Sicherstellung, der Einhaltung der 
jeweiligen Richtwerte an allen relevanten Immissionsorten, werden die durch die 
Gesamtheit aller gewerblichen Nutzungen zulässigen Schallemissionen üblicherweise 
auf einzelne Teilflächen innerhalb des Bebauungsplans aufgeteilt. 

Die Grundlage der Untersuchung bildet die Entwurfsfassung des Bebauungsplans 
"Gewerbegebiet Börnicke". Dabei wurde für jede der entsprechenden Teilflächen das 
jeweilige Emissionskontingent (flächenbezogener Schallleistungspegel) für den Tag 
und die Nacht getrennt errechnet. 

Gemäß der in Kapitel 1 formulierten Aufgabenstellung sind die von den einzelnen 
Teilflächen des Gewerbegebietes maximal abzustrahlenden Geräuschemissionen in 
Form von Emissionskontingenten LEK,i entsprechend DIN 45691 ermittelt worden. 
Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen werden, die durch die ansiedlungswilligen 
Betriebe zu schaffenden Randbedingungen für einzuhaltende Geräuschimmissionen 
in der schutzwürdigen Nachbarschaft des Ansiedlungsgebietes schon in einem sehr 
frühen Planungsstadium, ohne Detailkenntnisse über Art und Anzahl der zu 
errichtenden Anlagen, festzulegen. Die in der Geräuschkontingentierung verwendeten 
Emissionskontingente LEK,i basieren auf diesem flächenbezogenen 
Schallleistungspegel. Das Emissionskontingent kann somit in der Planung als ein Maß 
der Geräuschemission, welches unabhängig von der Art, der Anzahl und der 
Geräuschcharakteristika der zukünftig auf den jeweiligen Flächen zu stationierenden 
Geräuschquellen ist, verwendet werden. Mit ihm kann die Schallemission von diesen 
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Flächen so begrenzt werden, dass die für schutzbedürftige Nutzungen in der 
Nachbarschaft dieser Flächen geltenden Immissionsbegrenzungen gewährleistet sind. 

Hierbei können durch eine sinnvolle Unterteilung der Flächen je nach Abstand zu 
schutzbedürftigen Nutzungen unterschiedlichen Teilflächen unterschiedlich hohe 
Emissionskontingente zugeordnet werden (Flächenkontingentierung). Durch die 
Geräuschkontingentierung sind die Emissionskontingente aller Teilflächen so zu 
begrenzen, dass unter Berücksichtigung der bereits bestehenden 
Geräuschvorbelastung an allen Immissionsorten in der Nachbarschaft die jeweils 
geltenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden. In der Genehmigungsplanung für 
konkrete Gewerbeansiedlungen kann nun mit Hilfe der Größe der Ansiedlungsfläche 
des Betriebs und der vergebenen Emissionskontingente über eine Rückrechnung 
entsprechend DIN 45691 das für den konkreten Gewerbebetrieb geltende 
Immissionskontingent an den jeweiligen Immissionsorten bestimmt werden. Mittels 
einer detaillierten Immissionsprognose entsprechend TA Lärm ist dann die Einhaltung 
dieses Immissionskontingentes nachzuweisen. 

Für die Schallemissionen von gewerblichen Geräuschquellen existieren (bis auf einige 
Ausnahmen für einzelne Maschinenarten und Fahrzeuge) keine verbindlichen Richt – 
der Grenzwerte. Die Begrenzung der von den Ansiedlungsflächen ausgehenden 
Schallemissionen muss also auf der Grundlage der für Schallimmissionen geltenden 
Richt- und Orientierungswerte erfolgen. 

In der Bauleitplanung sind die im Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1 enthaltenen 
Orientierungswerte heranzuziehen. Diese Orientierungswerte sind gebietsbezogen 
sowie für die Beurteilungszeiten Tag und Nacht unterschiedlich hoch festgelegt. Sie 
gelten für die städtebauliche Planung, nicht für die Zulassung von Einzelvorhaben oder 
zum Schutz einzelner Objekte. 

Die Einhaltung dieser Orientierungswerte ist ihm Rahmen der Abwägung 
wünschenswert, aber nicht zwingend vorgeschrieben. Es handelt sich nicht um 
rechtlich vorgeschriebene Grenzwerte. 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für konkrete 
Bauvorhaben sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowohl für nach BImSchG 
genehmigungsbedürftige oder auch nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 
heranzuziehen. Im Vergleich zur DIN 18005 hat die TA Lärm als Verwaltungsvorschrift 
eine höhere rechtliche Verbindlichkeit. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist im Genehmigungsverfahren (unter 
Berücksichtigung der in der TA Lärm enthaltenen Bedingungen und Ausnahmen) 
sicher zu stellen. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung sind auf der Grundlage der 
Immissionsrichtwerte der einzelnen Nachweisorte (Wohngebäude in der Umgebung, 
tabellarisch und zeichnerisch dargestellt im Gutachten) die Planwerte an den jeweiligen 
Nachweisorten rechnerisch nach ermittelt worden Der rechtskräftige Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Am Mühlenweg“ wurde dabei berücksichtigt. Ebenso gem. TA Lärm 
die durch den Lieferverkehr verursachten Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen 
im Umkreis von 500 m vom Gewerbegebiet. Im vorliegenden Fall wird betrachtet, ob 
es durch das Gewerbegebiet im Einmündungsbereich des Mühlenweges in die B 273 
zu vermehrtem Verkehrslärm kommt. Eine genaue Angabe zu den durch den 
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Lieferverkehr des geplanten Gewerbegebietes verursachten Geräuschen kann zum 
aktuellen Planungsstand nicht gemacht werden. 

Aber um die bereits vorhandenen Verkehrsgeräusche der B 273 um 3 dB(A) oder mehr 
zu erhöhen, müssten auf dem Mühlenweg ebenso viele Fahrzeuge fahren wie auf der 
B 273. Dies kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Deshalb kann im 
vorliegenden Fall auf eine rechnerische Überprüfung der Grenzwerte der 16. BImSchV 
verzichtet werden. 

Die Immissionsrechnungen erfolgten mittels der im PC-Programmpaket „SoundPLAN“ 
(Version 8.2 vom 23.02.2023) integrierten Rechenverfahren der RLS - 90 und der ISO 
9613-2. Für die Berechnung der Emissionskontingente wird entsprechend DIN 45691 
nur die geometrische Ausbreitungsdämpfung berücksichtigt (keine Abschirmung, keine 
Bodendämpfung usw.). Die Emissionskontingente wurden auf den einzelnen 
Teilflächen solange variiert, bis an allen Immissionsorten die Planwerte eingehalten 
werden. Das Gewerbegebiet des vorliegenden Bebauungsplans wurde in 2 Teilgebiete 
zerlegt, für welche die jeweiligen maximalen Emissionskontingente für den Tag und die 
Nacht, unter Berücksichtigung der Vorbelastungen bereits bestehender 
Bebauungspläne, getrennt errechnet wurden (textliche Festsetzung 3.1). 

In der schalltechnischen Untersuchung sind die zur Einhaltung der Planwerte in der 
Nachbarschaft des Ansiedlungsgebietes auf den jeweiligen Flächen maximal 
zulässigen Emissionskontingente für Tag und Nacht getrennt dargestellt. Es ist zu 
erkennen, dass an allen Nachweisorten (Wohngebäude in der Umgebung, tabellarisch 
und zeichnerisch dargestellt im Gutachten) die Planwerte eingehalten werden. 

An nicht allen Immissionsorten konnten aufgrund der begrenzenden Wirkung 
benachbarter Immissionsorte die Planwerte voll ausgeschöpft werden. Für diese 
Immissionsorte sieht die DIN 45691 die Möglichkeit vor, unter Berücksichtigung von 
Richtungssektoren Zusatzkontingente zu vergeben (textliche Festsetzung 3.2).  

Dabei muss ein solchermaßen „gegliedertes“ Gewerbegebiet zumindest eine Fläche 
beinhalten, für die keine Einschränkungen gelten. Alternativ kann von der Möglichkeit 
einer Gliederung von verschiedenen Gewerbegebieten innerhalb einer Gemeinde 
(eines Bezirkes) untereinander Gebrauch gemacht werden. Im Rahmen der 
Geräuschkontingentierung zum Bebauungsplan wurde keine Fläche berücksichtigt, für 
die keine immissionsrechtlichen Einschränkungen gelten, da in unmittelbarer 
Nachbarschaft sich Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Mühlenweg“ befindet, dessen 
Fläche nicht kontingentiert ist. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Auf das Plangebiet wirken keine wesentlichen nachteiligen immissionsrelevanten 
Einflüsse. Des Weiteren ergeben sich durch die Planung zusätzliche Immissionen auf die 
umliegenden Nutzungen. Die Einhaltung von Richt- oder Grenzwerten wird durch die in 
der schalltechnischen Untersuchung (13.03.2023) angegebenen und in den vorliegenden 
Bebauungsplan übernommenen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes und aufgrund der im Umfeld vorhandenen Nutzungen 
kann davon ausgegangen werden, dass einer Festsetzung des Plangebiets als 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO nichts entgegensteht.   
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2.5  Verkehrliche Erschließung 
2.5.1  Fließender Verkehr 
Das Plangebiet wird durch die südlich angrenzende Zufahrtsstraße „Mühlenweg“, die an 
die Bundestraße 273 (B 273) anschließt, erschlossen. Eine Entwurfsplanung für den 
Einmündungsbereich Mühlenweg / B 273 wurde umgesetzt.  

Aus Sicht des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Potsdam (LS) 
zum Vorentwurf des Bebauungsplans (Oktober 2016) bestanden keine Bedenken 
(05.02.2018, Az.: 74/2016). Der Ausbaubereich beginnt an der Einmündung B 273/L 201 
und endet am Ortseingang von Börnicke aus Richtung Nauen. Am Ortseingang Börnicke 
ist die Herstellung einer Mittelinsel mit Querungsmöglichkeit geplant. Der 
Einmündungsbereich in den Mühlenweg ist nicht von der Planung des LS betroffen. In der 
Stellungnahme des LS (vom 08.01.2018) zum Entwurf des Bebauungsplans (August 
2017) wurden weiterhin keine Bedenken geäußert.  
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Abbildung 4: Ausschnitt (ohne Maßstab) zur Straßenplanung des LS zum Um- und Ausbau der 

Fahrbahn der B 273 einschließlich straßenbegleitenden Radwegs mit Verortung des 
Mühlenwegs und B 273 

Das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) teilt in seiner Stellungnahme mit Schreiben 
vom 13.11.2014 zu Vorentwurf des Bebauungsplans (Oktober 2016) mit, dass gegen 
diesen aus verkehrsbehördlicher Sicht des Landes keine Einwände bestehen. Gleiches 
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teilt der LBV in seiner erneuten Stellungnahme vom 27.10.2015 und 22.01.2018 zum 
Entwurf (August 2017) des Bebauungsplans mit.  

Der Mühlenweg ist laut des Sachgebiets Technische Infrastruktur (66.1) als öffentlicher 
Weg gewidmet. Die Stellungnahme des Sachgebiets ist der Begründung als Anlage 
beigefügt. 

Das Flurstück des Mühlenwegs ist im vorderen Bereich (Bereich Straßenanschluss mit 
B 273) auf einer Länge von ca. 21 m 7,60 m breit. Der weitere Bereich Richtung 
Nordwesten verschmälert sich von ca. 13,80 m auf 12,30 m. In einem 
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Nauen, dem Vorhabenträger des vorliegenden 
Bebauungsplanes sowie dem Vorhabenträger des westlich des Plangebiets befindlichen 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet am Mühlenweg“ wurden Regelungen 
bezüglich Instandsetzung/Instandhaltung des Mühlenwegs getroffen. Die Arbeiten wurden 
inzwischen durchgeführt und beendet.  

2.5.2 Ruhender Verkehr 
Der Stellplatzbedarf und -nachweis ist zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages 
gültigen „Satzung über den Stellplatzbedarf“ der Stadt Nauen zu erbringen. 

2.5.3 Öffentlicher Personennahverkehr 
Der Ortsteil Börnicke ist durch die Buslinie 659 (Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH; 
Nauen – Paaren im Glien) an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die dem 
Plangebiet am nächsten gelegenen Haltestellten ist die Haltestelle „Nauener Chaussee“ 
(ca. 110 m Luftlinie nördlich). Eine weitere Haltestelle im Ort befindet sich an der 
Dorfkirche. Der Bahnhof Nauen und weitere Anschlussmöglichkeiten können somit 
erreicht werden. 

Vom Bahnhof Nauen aus, der sich in ca. 9 km Entfernung südlich des Ortsteils Börnicke 
befindet, besteht Anschluss an das Regionalnetz der Deutschen Bahn AG bzw. der 
Ostdeutschen Eisenbahn GmbH: 

- Regionalexpress RE2 (Nauen <> Berlin <> Cottbus) 
- Regionalexpress RE 8 (Wismar <> Wittenberge <> Berlin <> Flughafen BER und 

Berlin Hbf <> Elsterwerda / Finsterwalde) 
- Regionalbahn RB10 (Nauen <> Falkensee <> Berlin Südkreuz) 
- Regionalbahn RB14 (Nauen <> Falkensee <> Berlin Südkreuz) 

Weiter können vom Bahnhof Nauen aus mehrere Buslinien als Anschluss an Ortsteile und 
Städte in der Region genutzt werden: 

- 650 Nauen <> Potsdam 
- 658 Nauen <> Ketzin/Havel <> Paretz 
- 659 Nauen <> Paaren im Glien 
- 660 Nauen <> Päwesin 
- 661 Nauen <> Pessin <> Friesack 
- 663 PlusBus Havelland Nauen <> Dallgow-Döberitz 
- 664 Nauen <> Bergerdamm (<> Königshorst) 
- 666 StadtBus Nauen Ulmenweg > Luchcenter 
- 667 Nauen <> Bredow <> Brieselang  
- 669 (Nauen <> Paulinenaue <> Friesack 
- 680 Nauen <> Rathenow 
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2.6  Geh- und Fahrrecht 
Zugunsten des Flurstücks 59, Flur 3 in der Gemarkung Börnicke ist ein Geh-, und 
Fahrrecht einzutragen. Es ist in der Planzeichnung Teil A festgesetzt. 

 
2.7  Ver- und Entsorgung 
2.7.1 Elektroenergie 
Die E.DIS AG stimmt der Planung grundsätzlich zu (07.11.2016, Zeichen: NR-W-F). Im 
Geltungsbereich befinden sich im Westen, nahe der Plangebietsgrenze sowie in der 
Nauener Chaussee Leitungen und Anlagen des Unternehmens. Für die Erschließung der 
neuentstehenden Bebauung ist, in Abhängigkeit der zukünftigen benötigten elektrischen 
Leistung, der Ausbau des Versorgungsnetzes erforderlich.  

Von der 50hertz Transmission GmbH betriebene Anlagen befinden sich nicht im 
Plangebiet. In nächster Zeit sind keine Anlagen geplant (07.11.2016, Az.: 2016-003599-
01-TG). 

2.7.2 Trinkwasser, Schmutzwasser 
Für das Plangebiet besteht gegenwärtig keine Anschlussmöglichkeit an die öffentliche 
Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanlage. Öffentliche Anlagen 
des Wasser- und Abwasserverbands (WAH) verlaufen in der Bundesstraße 273 (Nauener 
Chaussee). Um den Anschluss an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz und an die 
öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage zu stellen, ist es erforderlich eine 
entsprechende Objektplanung zu erarbeiten, die inhaltlich mit dem Wasser- und 
Abwasserverband Havelland (WAH) abzustimmen ist. Der Vorhabenträger und der WAH 
haben vor Aufnahme der gegenseitigen Tätigkeiten einen Erschließungsvertrag 
abzuschließen. Grundlegend hat der Vorhabenträger eine Mitteilung über den 
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Trinkwasserbedarf und das künftige Schmutzwasseraufkommen zu machen 
(Stellungnahme WAH, 21.11.2016; Zeichen: Ha/Ger). 

2.7.3 Wärmeversorgung 
Die nächsten Leitungen der WGI GmbH befinden sich östlich, außerhalb des Plangebiets 
(Stellungnahme 14.11.2016; Zeichen: 2016-023190_P).  

Die GDMcom teilt mit (30.11.2016; Zeichen: GEN/Hi 20359/16/00), dass keine 
vorhandenen Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der ONTRAS und der VGS 
berührt werden.  

2.7.4 Telekommunikation 
Seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH (22.11.2016, 2502-242481) wird 
mitgeteilt, dass sich im Osten außerhalb des Plangebiets in der Nauener Chaussee 
Telekommunikationslinien (TK-Linien) befinden. Des Weiteren befindet sich im 
Mühlenweg eine oberirdische Tk-Linie, die in ihrer jetzigen Lage verbleiben soll. Sollte bei 
Bauarbeiten eine Umverlegung notwendig werden, wird aus rechtlichen Gründen eine 
schriftliche Aufforderung vom Träger der Wegebaulast zu diesem Zweck benötigt.  

2.7.5 Oberflächenwasser 
Die untere Wasserbehörde stimmte dem Vorhaben zu (Stellungnahme Landkreis 
Havelland 06.12.2016, Az.: 63.3-03235-16). 
Folgende Nebenbestimmungen und Hinweise sind zu beachten:  

1. Eine Benutzung der Gewässer bedarf gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der 
behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung und ist gesondert bei der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Havelland zu beantragen. 

Benutzungen gemäß § 9 WHG sind: 

 - die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser, hier: Löschwasserbrunnen 

 - die Absenkung des Grundwasserstandes 

 - die Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser in das Grundwasser oder 
in oberirdische Gewässer,  

 - die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in öffentliche 
Abwasseranlagen 

 - Aufstau und Absenkung oberirdischer Gewässer 

2. Die vor Ort Versickerung des Niederschlagswassers ist unter der Vorlage eines 
detaillierten Niederschlagsentwässerungsplanes von der unteren Wasserbehörde 
genehmigen zu lassen. 

3. Die zentrale Trinkwasserversorgung und die zentrale Abwasserentsorgung sind 
mit dem zuständigen Wasser- und Abwasserverband Havelland vertraglich zu 
regeln. 

4.  Hinweis: Gemäß § 67 Wasserhaushaltsgesetz bedürfen die Herstellung, 
Beseitigung und Umgestaltung eines Gewässers (z.B. Regenwasserbiotope, 
Kanäle, Gräben, Teiche) der wasserrechtlichen Genehmigung (§ 68 WHG 
Planfeststellung, Plangenehmigung). 
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 Für Anlagen an diesen Gewässern sind gemäß § 87 BbgWG die wasserrechtlichen 
Genehmigungen einzuholen. 

Die Wasserwirtschaft (Landesamt für Umwelt (LfU) – Abteilung Wasserwirtschaft; 
01.12.2016, Gesch-Z.: LUGV_T26-3700/616+48#306534/2016 und 02.02.2018, 
LfU_TÖB-3700/616+46#31743/2018) äußert keine Betroffenheit durch die vorgesehene 
Planung. 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 
betreffend werden folgende Hinweise gegeben: 

Der Grenzgraben (Gewässer II. Ordnung) trifft im Westen die Plangebietsgrenze. Die 
Pflicht der Unterhaltung obliegt nach § 79 Abs. 1 Nr. 2 BbgWG den 
Unterhaltungsverbänden. Der Bereich des Vorhabens schließt Gewässerrandstreifen ein. 
Das WHG enthält mit dem § 38 eine Vorschrift zum Schutz von Gewässerrandstreifen. 
Die Vorschrift regelt die Zweckbestimmung von Gewässerrandstreifen (Absatz 1), die 
räumliche Ausdehnung (Absätze 2 und 3) und die in den Gewässerrandstreifen geltenden 
Verbote (Absätze 4 und 5).  

Seitens des Wasser- und Bodenverbands „Großer Havelländischer Hauptkanal-
Havelkanal-Havelseen“ werden keine Einwände mitgeteilt (29.11.2016 Zeichen: SST-).  

Die Dienstleistungsgesellschaft Nauen mbH teilt mit, dass keine Regenwasserkanäle der 
Stadt Nauen im Plangebiet vorhanden sind, weshalb keine Einwände bestehen 
(03.01.2018). 

2.7.6 Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung hat entsprechend der Abfallsatzung (AbfSat) des Landkreises 
Havelland und in Übereinstimmung mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-
/AbfG) sowie dem Brandenburgischen Abfallgesetz zu erfolgen.  

Nach § 15 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) haben die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle 
aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
zu verwerten oder zu beseitigen. Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ist der 
Landkreis Havelland.  

Die Müllbehälter sind am Tag der Abholung am öffentlichen Straßenrand abzustellen. 

Über die besonders überwachungsbedürftigen Abfälle gemäß § 41 Abs. 1 KrW-/AbfG, die 
vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ausgeschlossen worden sind, sind 
entsprechend §§ 43 und 46 KrW-/AbfG sowie der Nachweisverordnung vom 10.09.1996 
Nachweise zu führen. Die im Land Brandenburg erzeugten und entsorgten besonders 
überwachungsbedürftigen Abfälle sind gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung über die 
Organisation der Sonderabfallentsorgung im Land Brandenburg (Sonderabfall-
entsorgungsverordnung - SAbfEV) vom 03.05.1995 der zentralen Einrichtung, der 
Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin GmbH, Behlertstraße 25 in 14469 Potsdam 
vom Abfallbesitzer zur Entsorgung anzudienen. 

Der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde ist jede Auffälligkeit in Bezug auf 
Bodenkontaminationen anzuzeigen. 

2.7.7 Löschwasserversorgung 
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Gegen den Planentwurf bestehen aus der Sicht des Brandschutzes (Stellungnahme 
Landkreis Havelland, 06.12.2016, Az.: 63.3-03235-16) keine Bedenken, sofern die 
nachfolgend aufgeführten Punkte im Bebauungsplan oder in den nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren Berücksichtigung finden: 

Hinweise/Nebenbestimmungen: 
1. Zu allen Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von der öffentlichen 

Verkehrsfläche entfernt liegen, sind Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr 
herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. 
Weiterhin müssen Wendemöglichkeiten für Feuerwehrfahrzeuge (Wendehammer 
oder Wendekreis für 3-achsiges Müllfahrzeug gem. RASt 06) vorhanden sein, sofern 
keine zweiseitige Ausfahrt möglich ist (§ 5 BbgBO). 
Die hinteren Gebäude liegen etwa 200 m von der öffentlichen Verkehrsfläche 
(Mühlenweg) entfernt. 

2. Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr müssen eine lichte Breite von mindestens 
3,00 m und eine lichte Durchfahrtshöhe von 3,50 m besitzen. Sofern die Zu- oder 
Durchfahrt beidseitig auf einer Länge von mehr als 12 m durch Bauteile, wie Wände, 
Pfeiler, Zäune etc. begrenzt wird, muss die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen 
(§ 5 BbgBO i.V.m. der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr vom 09.07.2007). 

3. Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstell- und Bewegungsflächen, welche 
dafür vorgesehen sind, sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit 
einer Achslast von bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t 
befahren werden können (§ 5 BbgBO i.V.m. der Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr vom 09.07.2007). 

4. Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W 405 
muss für das Gewerbegebiet eine Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h (GE 
– GFZ 0,8) für die Dauer von mindestens 2 Stunden zur Verfügung stehen. 

5. Bei der Bereitstellung des Löschwassers aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
sind Hydranten entsprechend DVGW – Arbeitsblatt W 331 einzubauen. Vorrangig 
sind Überflurhydranten nach DIN 3222 einzubauen. Unterflurhydranten nach DIN 
3221 sind nur in Nennweite DN 80 einzubauen. Der Abstand zwischen den Hydranten 
sollte zwischen 80 und 100 m betragen. 

6. Sofern durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen die 
erforderliche Löschwassermenge nicht bereitgestellt werden kann, sind im Rahmen 
des weiteren Planverfahrens entsprechende Alternativen zur 
Löschwasserversorgung festzulegen und umzusetzen (z.B. Löschwasserbrunnen, 
Löschwasserzisternen, Löschwasserteiche u.a.). 

7. Bei der Bereitstellung des Löschwassers aus Löschwasserbrunnen muss die 
Ergiebigkeit für mindestens 3 Stunden gewährleistet sein. Löschwasserbrunnen 
müssen einen Löschwassersauganschluss nach DIN 14244 erhalten und über eine 
3,50 m breite Zufahrt für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t 
erreichbar sein. 

8. Ein Nachweis über die zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist bei der 
Entnahme aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung durch eine Bescheinigung des 
zuständigen Wasserversorgungsunternehmens und bei Entnahme aus 
Löschwasserbrunnen durch ein Abpumpprotokoll einer Feuerwehr oder eines 
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Fachunternehmens zu erbringen. Das Protokoll ist der zuständigen 
Brandschutzdienststelle zur Bestätigung vorzulegen. 

9. Die Lage der Löschwasserentnahmestellen ist durch Hinweisschilder nach DIN 4066 
– Hinweisschilder für den Brandschutz – gut sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

10. Der örtlich zuständige Stadtwehrführer der Stadt Nauen ist in die weiterführende 
Planung unbedingt einzubeziehen. 

Weitere Hinweise: 
11. Konkrete Forderungen/Nebenbestimmungen zum abwehrenden bzw. vorbeugenden 

Brandschutz bei neu zu errichtenden baulichen Anlagen im Plangebiet werden im 
Rahmen der Beteiligung der Brandschutzdienststelle im Baugenehmigungsverfahren 
aufgestellt. 

12. Sofern es nicht möglich ist, die Erschließung für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie 
die Löschwasserversorgung im Rahmen des B-Plan-Verfahrens zu klären, kann es 
im späteren Bauantragsverfahren zur Versagung der Baugenehmigung kommen. 
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3 Umweltbericht - Auszug 
Mit der Umsetzung der Planung kann eine zusätzliche Versiegelung erfolgen. Dies hat 
erhebliche und unerhebliche Auswirkungen auf die vorhandenen Schutzgüter. 

Beim Schutzgut Boden liegen erhebliche Auswirkungen in Form zusätzlicher 
Versiegelung, Bodenauftrag (Überschüttung), Bodenabtrag und Verdichtung vor. 

Beim Schutzgut Wasser stellt sich die Situation ähnlich dar. Durch die Bebauung kann es 
eine geringe Erhöhung der Temperatur im Plangebiet geben, da klimaregulierende 
Vegetationsfläche entfernt wird und Gebäude, Nebenanlagen und asphaltierte 
Verkehrsflächen errichtet werden. 

Beim Schutzgut Landschaft kann eine optische Veränderung eintreten, da neue Elemente 
in die Fläche gebracht werden und das Plangebiet innen neugestaltet wird. Das 
Kompensationskonzept setzt jedoch ansprechende Grünflächen und vegetativ 
abschirmende Grenzbepflanzungen vor, die die Einsicht in das Plangebiet vermindern. Es 
kann daher nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung, z. B. für die umgebende 
Wohnbebauung im Osten, gesprochen werden. 

Bei den Schutzgütern Flora und Fauna ist mit einer Verringerung der Vegetationsfläche 
und der dadurch bedingten lokalen Zerstörung von potentiellen Lebens- und 
Nahrungsräumen zu rechnen. Da es sich hierbei nach Auswertung der Kartierungsdaten 
jedoch nur um einen faunistischen Lebensraum geringer bis maximal mittlerer Wertigkeit 
handelt, können diese Auswirkungen als unerheblich eingeschätzt werden. Zudem wird 
die derzeit brachliegende und von ruderaler Vegetation geprägte Fläche einer Nutzung 
zugeführt. 

Für die Kultur- und Sachgüter besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gefährdung. 

Für das Schutzgut Mensch besteht nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls keine 
Gefährdung oder lediglich eine geringe Beeinträchtigung durch den zukünftigen An- und 
Abfahrtsverkehr und den Betrieb im Gewerbegebiet und der nahen Umgebung. 

Insgesamt gesehen kann festgestellt werden, dass im Rahmen der Realisierung der 
Planung keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Weitere Ausführungen siehe Anlage zur vorliegenden Begründung „Umweltbericht mit 
integriertem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Börnicke“. 
  



Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Börnicke“ der Stadt Nauen, OT Börnicke 

IGF Ingenieurgesellschaft Falkenrehde mbH, Ketziner Str. 26, 14641 Nauen, Tel. 03321/74 70 0 
32 

4 Auswirkungen des Bebauungsplans 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Im Ergebnis der Prüfung zur Einordnung des Vorhabens in übergeordnete Planungen ist 
festzustellen, dass das Vorhaben keinen Zielen und Grundsätzen dieser Planungen 
widerspricht. 
Widerspruch besteht teilweise zur gemeindlichen Planung, da der FNP das Plangebiet als 
Grünfläche darstellt. Seitens der Stadt Nauen soll in diesem Bereich jedoch die 
Ansiedlung von Gewerbe gebündelt erfolgen. Das Plangebiet ist bereits gewerblich 
geprägt und von gewerblich genutzten Flächen umgeben. Der FNP wird gem. § 8 Abs. 3 
BauGB geändert und die Fläche als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Darstellung 
von Grünfläche im FNP wird zu großen Teilen im vorliegenden Bebauungsplan durch 
Festsetzung von Grünflächen entsprochen. 

Städtebauliche Auswirkungen 

Durch die Planung wird die Möglichkeit geschaffen im Ortsteil Börnicke einen weiteren 
Gewerbestandort zu schaffen. Er eignet sich aufgrund seiner Lage an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche mit weiterem verkehrlichem Anschluss an das übergeordnete 
Straßennetz. Zudem befinden sich bereits in der unmittelbaren Umgebung gewerbliche 
Nutzungen. Gewerbeflächen werden somit in diesem Bereich am Ortsrand von Börnicke 
gebündelt angesiedelt. Das Ortseingangsbild wird sich durch Umsetzung des 
vorliegenden Bebauungsplans ändern, da der Bebauungsplan Gebäude bis zu einer 
maximalen Firsthöhe von 11 m zulässt. Diese Höhenbestehen bereits im Umfeld. Der 
Mühlenweg südlich angrenzend an das Plangebiet wird zudem bepflanzt, so dass die 
Sicht auf das Plangebiet minimiert wird. Innerhalb des Plangebiets an der südlichen 
Plangebietsgrenze tlw. eine Grünfläche festgesetzt, die ebenfalls eine Sichtabschirmende 
Wirkung ausübt. 

Verkehr und Immissionen 

Eine genaue Angabe durch den zukünftigen Verkehr oder Betriebsarten des geplanten 
Gewerbegebietes verursachten Geräusche kann zum aktuellen Planungsstand – 
Angebotsbebauungsplan - nicht gemacht werden. Vom Plangebiet können, je nach 
zukünftiger konkreter Nutzung, verschiedene Emissionen ausgehen, die auch potentiell 
geeignet sind, in angrenzenden Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt oder 
Orientierungswerten zu führen. Allerdings ist eine konkrete Prüfung im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans (Angebotsbebauungsplan) nicht möglich. Eine solche 
Prüfung hat in nachfolgenden Baugenehmigungs- oder gleichwertigen Verfahren zu 
erfolgen. Die möglicherweise vom Plangebiet verursachten Emissionen sind in 
nachfolgenden Verfahren anhand der konkret geplanten Nutzungen zu ermitteln. 
Aufgrund der im Umfeld vorhandenen Nutzungen, die oben beschrieben wurden, kann 
davon ausgegangen werden, dass einer Festsetzung des Plangebiets als Gewerbegebiet 
gemäß § 8 BauNVO nichts entgegensteht. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurde eine Emissionskontingentierung 
vorgenommen und dazu textliche Festsetzungen aus der Untersuchung in den 
Bebauungsplan übernommen. Damit wird eine Überschreitung von Richt- oder 
Grenzwerten an schutzwürdiger Bebauung in der Umgebung vermieden.  
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Stellplatzbedarf 

Der Stellplatzbedarf und -nachweis ist zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages 
gültigen „Satzung über den Stellplatzbedarf“ der Stadt Nauen zu erbringen. 

Umwelt  

Für die Schutzgüter Boden, Fläche, Pflanzen, Tiere, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, 
Mensch sowie Kultur- und Sachgüter erfolgte im Umweltbericht eine Beschreibung des 
derzeitigen Umweltzustandes sowie die Bewertung der Umweltauswirkungen, welche 
durch die Planung hervorgerufen werden. Innerhalb des Plangebiets sind Anpflanzflächen 
festgesetzt und Flächen zum Erhalt von Bestandsgehölzen zur Vermeidung und 
Minderung nachteiliger Auswirkungen des Bebauungsplans.  

Finanzielle Auswirkungen 

Gemäß § 11 BauGB macht die Stadt Nauen davon Gebrauch, mit dem Investor einen 
städtebaulichen Vertrag zu schließen. Die Kosten des Planverfahrens gehen zu seinen 
finanziellen Lasten. Der städtebauliche Vertrag ist vor Satzungsbeschluss zu treffen. 

5 Flächenbilanz 
 

Plangebietsgröße ca. 48.376 m² 

Bauland i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO ca. 18.755,4 m² 
max. versiegelbare Fläche nach GRZ (0,8) (exkl. § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO) ca. 15.004 m² 

Private Grünfläche gesamt ca. 29.838 m² 

private Grünfläche überlagernd mit der Umgrenzung von Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonst. Bepflanzungen ca. 25.542 m² 

Fläche A ca. 906 m² 

Fläche B ca. 3.773 m² 

Fläche C ca. 4.954 m² 

Fläche D ca. 16.366 m² 
private Grünfläche überlagernd mit der Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 

ca. 3.839 m² 

Fläche E ca. 3.839 m² 
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